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Norm

ABGB §1325 C

Rechtssatz

Die Kosten des Besuches des verletzten Gatten sind in jenem Ausmaß als Krankheitskosten zu ersetzen, als derartige

Besuche der Ehefrau dem Bedürfnisse des Geschädigten und ihrer P7icht zur Sorge um den Gatten sowie dem

ehelichen Verhältnis entsprechen. Während der Dauer einer Lebensgefahr kann nicht einmal die dauernde

Anwesenheit der Gattin abgelehnt werden.

RG vom 12.06.1939, VIII 86/39
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